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 Verwaltungsgebührensatzung
der Gemeinde Erndtebrück vom 12.11.2001

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 28. März 2000 (GV NRW S. 245), und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1999 (GV NRW. 718), hat der Rat der Gemeinde
Erndtebrück in seiner Sitzung vom 07.11.2001 folgende Verwaltungsgebührensatzung beschlossen:

§ 1
Gebührenpflichtige Leistungen

(1) Für die in der Anlage genannten Leistungen (Amtshandlungen oder sonstige Tätigkei-
ten) der Verwaltung einschließlich der Anstalten (und Eigenbetriebe)  der Gemeinde
werden Verwaltungsgebühren erhoben, wenn der Beteiligte die Leistung beantragt hat
oder wenn sie ihn unmittelbar begünstigt.

(2) Die Erhebung von Gebühren aufgrund anderer Rechtsvorschriften für besondere Leis-
tungen, die in dem Gebührentarif nicht aufgeführt sind, bleiben unberührt.

§ 2
Höhe der Gebühr

(1) Die Höhe der Gebühr ist nach dem Gebührentarif zu bemessen. Bei mehreren, neben-
einander vorzunehmenden gebührenpflichtigen Leistungen werden die Gebühren ein-
zeln nach den in Betracht kommenden Tarifnummern des Gebührentarifs erhoben.

(2) Eine Gebühr, für die der Tarif einen Rahmen zwischen Höchst- und Mindestgebühren
vorsieht, ist auf voll Deutsche Mark festzusetzen. Bei der Festsetzung dieser Gebühren
sind der mit der Vorbereitung der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand und
die wirtschaftliche oder sonstige Bedeutung der Leistung zu berücksichtigen.

§ 3
Sachliche Gebührenfreiheit

Gebühren werden nicht erhoben für besondere Leistungen, für die nach gesetzlicher Vor-
schrift sachliche Gebührenfreiheit besteht. Hierzu zählen insbesondere besondere Leistun-
gen im Bereich der Sozialversicherung, der Sozialhilfe, der Kriegsopferversorgung, der Ju-
gendhilfe, des Schwerbeschädigtengesetzes, des Heimkehrergesetzes sowie des Gesund-
heitswesens und besondere Leistungen zur Durchführung des Wehrpflichtgesetzes (in der
Form der Bekanntmachung vom 25.05.1962, BGBl. 1. S. 349) und des Unterhaltssicherungs-
gesetzes vom 09.09.1980 (BGBl. 1 S. 1046), beide in der jeweils geltenden Fassung.

§ 4
Persönliche Gebührenfreiheit

Die  persönliche  Gebührenfreiheit  bestimmt  sich  nach  §  5  Abs.  6  des  Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung.
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§ 5
Auslagenersatz

Der Ersatz barer Auslagen,  die im Zusammenhang mit  der besonderen Leistung stehen,
richtet sich nach § 5 Abs. 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordhrein-Westfa-
len in der jeweils geltenden Fassung.

Eine Verpflichtung zum Ersatz besonderer  barer  Auslagen besteht  auch dann,  wenn die
Leistung selbst gebührenfrei ist.

§ 6
Billigkeitsmaßnahmen

Gebühren und Auslagen können auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden, wenn dies
aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten,  geboten ist.

Im Übrigen richten sich die Stundung und der Erlass von Verwaltungsgebühren nach den
Vorschriften des kommunalen Abgabengesetzes für das Land Nordhrein-Westfalen in der je-
weils geltenden Fassung.

§ 7
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer die Leistung selbst oder durch zurechenbares Verhalten
eines Dritten veranlasst hat oder wer durch sie begünstigt wird.

(2) Von mehreren, an einer Angelegenheit  Beteiligten ist jeder gebührenpflichtig,  soweit
die Amtshandlung ihn betrifft.

(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 8
Fälligkeit 

(1) Die Gebühr wird mit der Erbringung der Leistung fällig. Die Gebühr kann vor Erbrin-
gung der Leistung gefordert werden.

 

(2) Der Gebührenschuldner hat Anspruch auf eine Quittung.
 

(3) In der Regel wird die Gebühr unter Verwendung von Gebührenmarken oder Gebühren-
stemplern entrichtet.

(4) In geeigneten Fällen, namentlich dann, wenn die Vornahme gebührenpflichtiger Hand-
lungen schriftlich beantragt wird, kann die Gebühr durch Postnachnahme eingezogen
werden. Dabei werden Porto- und Nachnahmekosten mit einbezogen.

§ 9
Gebühren bei Ablehnung oder Zurücknahme von Anträgen

sowie für Widerspruchsbescheide

(1) Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leistung abgelehnt oder vor ihrer Beendi-
gung  zurückgenommen,  so  wird  eine  Gebühr  gem.  §  5  Abs.  2  des  Kom-
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munalabgabengesetzes  für  das  Land  Nordrhein-Westfalen  in  der  jeweils  geltenden
Fassung erhoben.

(2) Für  Widerspruchsbescheide  wird  nur  dann  eine  Gebühr  erhoben,  wenn  der  Ver-
waltungsakt, gegen den Widerspruch erhoben wird, gebührenpflichtig ist und wenn und
soweit der Widerspruch zurückgewiesen wird. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach §
5 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der je-
weils geltenden Fassung.

§ 10
Beitreibung

Die Gebühren können nach § 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden.

§ 11
Inkrafttreten

Die Verwaltungsgebührensatzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in  Kraft.
Gleichzeitig  tritt  die  Verwaltungsgebührensatzung  der  Gemeinde  Erndtebrück  vom
12.11.1990 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Erndtebrück wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Ich weise darauf hin, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann. Es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Gemeindedirektor hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Erndtebrück vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Erndtebrück, den 

Linten
Bürgermeister
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